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Selbstständige: Freiwillig            

in die Arbeitslosenversicherung

Ab dem 1. Februar 2006 sollten sich 

freie Journalisten freiwillig in der Ar-

beitslosenversicherung versichern.

Die Beiträge sind niedrig – in diesem 

Jahr liegen sie bei monatlich 39,81 Euro 

/ 33,56 Euro (West/Ost). Das dann im 

Falle einer Arbeitslosmeldung geleistete 

Arbeitslosengeld orientiert sich dagegen

im Regelfall nicht am Beitragsniveau, 

sondern wird nach Qualifikationsstufen 

(gemessen an der Ausbildung) berech-

net. Das kann bei einem Selbstständigen 

mit Universitätsabschluss Leistungen 

von monatlich bis zu 1.364,10 Euro (Ar-

beitsloser mit Kind Steuerklasse III, 

West) bedeuten. Da über 70 Prozent der 

freien Journalisten einen Universitätsab-

schluss haben, kann der größte Teil von 

ihnen mit einem ordentlichen Leistungs-

niveau rechnen.

Freiwillige Arbeitslosenversicherung

Arbeitslosengeld nach mindestens 12 Beitragsmonaten in Euro

Monatl. Arbeitslosengeld

West*

Monatl. Arbeitslosengeld 

Ost *

Steuerklasse 

I/IV

Steuerklasse

III

Steuerklasse 

I/IV

Steuerklasse 

III

Qualifikationsstufe ohne Kind mit Kind ohne Kind mit Kind

Ohne Berufsausbil-

dung

   616,80    767,40    546,90    665,80

Ausbildungsberuf    762,90 1.003,20    669,30    862,20

Meister    906,30 1.200,00    794,40 1.048,50

Uni/Fachhochschule 1.041,90 1.364,10    914,70 1.210,50

* sofern kein Bestandsschutz auf eine noch höhere Leistung aus früherer Arbeitslosigkeit 

besteht

Quelle: Frankfurter Rundschau vom 6. Januar 2006
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Sofern ein freier Journalist aus arbeitslosen-

versicherungspflichtiger Tätigkeit einen 

höheren Leistungsanspruch hat, wird im 

Regelfall dieses höhere Arbeitslosengeld 

gezahlt.

Der Arbeitslosengeldanspruch („Arbeitslo-

sengeld I“) kann weiterhin unter Umständen 

zusätzlich durch Wohngeld bzw. bei Haus-

oder Wohnungseigentümern durch den Las-

tenzuschuss ergänzt werden (zum Wohngeld 

siehe http://tinyurl.com/a3cqw), hinzu 

kommt auch Kindergeld. Damit sind Freie 

ab dem 1. Februar 2006 grundsätzlich nicht 

sofort Kandidaten für „Hartz 

IV/Arbeitslosengeld II“ (zum Arbeitslosen-

geld II siehe DJV-Info unter 

http://tinyurl.com/8remc) oder „Sozialamt“ 

und müssen damit auch zunächst keine Be-

dürftigkeitsprüfung oder Anrechnung von 

Eigentum in Kauf nehmen. 

Alle freien Journalisten sollten daher 

gleich im Februar 2006 ihre Anträge auf 

freiwillige Arbeitslosenversicherung bei 

den Arbeitsagenturen stellen, wenn sie die 

Detailkriterien erfüllen! Wer seine freie 

Existenz schon vor dem 1. Februar 2006 

aufgenommen hat, muss sich sputen: Nur bis 

zum 31. Dezember 2006 können langjährige 

Freie in die freiwillige Arbeitslosenversiche-

rung eintreten.

Für Freie an Rundfunkanstalten, die häufig 

sozialversicherungspflichtig arbeiten, ist 

eine freiwillige Versicherung erst recht zu 

empfehlen, sofern sie neben der sozialversi-

cherungspflichtigen Tätigkeit auch eine 

selbstständige Tätigkeit im Umfang von 

mindestens 15 Stunden wöchentlich aus-

üben. Denn die Tage aus der sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigung werden mit 

den Tagen aus der freiwilligen Versicherung 

zusammengerechnet und können damit bei 

Arbeitslosmeldung einen Anspruch begrün-

den. Das dürfte freilich nur dann gelten, 

wenn vor der Arbeitslosmeldung sowohl die 

Rundfunktätigkeit als auch die sonstige 

selbstständige Tätigkeit weggefallen sind. 

Wer an Rundfunkanstalten unständig be-

schäftigt wird, also mit Sozialversicherungs-

abzügen, aber ohne Arbeitslosenversiche-

rungsbeiträge, wird sich in Bezug auf diese 

Tätigkeit selbst allerdings nicht freiwillig 

arbeitslosenversichern können, da eine un-

ständige Tätigkeit nicht als selbstständig 

gilt. Lediglich der Teil der Tätigkeiten, für 

die Honorar ohne Sozialversicherungsabzug 

ausgezahlt wird, wäre versicherbar. Da es 

aber bei den Leistungen (siehe eingangs) 

nicht auf das Honorarniveau ankommt, son-

dern auf Grundlage der Qualifikationsstufen 

gezahlt wird, wäre eine Versicherung auch 

bei kleinerem Umfang dieser freien Neben-

tätigkeit sinnvoll, sofern diese freie Tätigkeit 

jedenfalls 15 Stunden wöchentlich in An-

spruch nimmt.

Voraussetzungen im Detail

Wer freiwillig arbeitslosenversichert sein 

will, muss seine selbstständige Tätigkeit 

mindestens 15 Stunden in der Woche aus-

üben. 

Bis zum 31. Dezember 2006 können sowohl 

Existenzgründer als auch „alte Hasen“, die 

ihr Metier seit Jahrzehnten ausüben, einen 

Antrag auf freiwillige Versicherung stellen, 

ab dem 1. Januar 2007 nur noch Existenz-

gründer.

Der Antrag ist für Existenzgründer nur mög-

lich, wenn innerhalb der letzten zwei Jahre 

vor Aufnahme der Tätigkeit mindestens ein 

Jahr lang Versicherungspflicht in der Ar-

beitslosenversicherung bestand oder Ent-

geltersatzleistungen von der Arbeitslosen-

versicherung (I) bezogen wurden. Die Dauer 

des Bezugs von Entgeltersatzleistungen 

spielt keine Rolle, hier ist eine Einjahresfrist 

also nicht erforderlich.

Eine Versicherungspflicht in der Arbeitslo-

senversicherung liegt nicht nur dann vor, 

wenn ein Arbeitsverhältnis oder eine sozial-

versicherungspflichtige freie Mitarbeit (letz-

tere ist im Rundfunk verbreitet) besteht. Sie 

ist auch möglich bei Bezug von Mutter-

schaftsgeld, Krankengeld, Versorgungs-

krankengeld, Verletztengeld oder Über-

gangsgeld von einem Träger der medizini-

schen Rehabilitation, selbst bei einer Rente 

wegen Erwerbsunfähigkeit oder bei Zahlung 

privaten Krankengelds. Auch die gesetzliche 

Elternzeit kann unter Umständen (vor allem, 

wenn vor der Elternzeit eine Beschäftigung 

erfolgte) zu einer Versicherungspflicht in 

der Arbeitslosenversicherung führen, genau 
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wie bei Wehr- oder Zivildienst.  Diese Frage 

muss im Zweifelsfalle genau geprüft wer-

den, hierfür ist die Arbeitsagentur zuständig.

Die Versicherungspflicht bzw. der Leis-

tungsbezug muss der Aufnahme der Tätig-

keit „unmittelbar“ vorhergegangen sein. 

Der Antrag auf freiwillige Versicherung 

muss eigentlich spätestens einen Monat nach 

Aufnahme der Tätigkeit gestellt werden. Bis 

zum 31. Dezember 2006 gilt aber eine Son-

derregelung: Bis dahin kommt es auf diese 

Ein-Monatsfrist nicht an! Da das Gesetz 

keine Grenze gezogen hat, ist damit eine 

freiwillige Versicherung selbst für Personen 

denkbar, die ihre Tätigkeit schon in den 

neunziger oder achtziger Jahren (oder noch 

früher) in unmittelbaren Anschluss an eine 

arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäf-

tigung aufgenommen haben (oder in An-

schluss an eine Arbeitslosigkeit oder versi-

cherungsrechtlich entsprechende Situation, 

wobei es in diesem Fall nicht auf die Be-

zugsdauer ankommt) – wenn der Antrag bis 

zum 31. Dezember 2006 gestellt wird. 

Beispiel 1: Die freie Journalistin F. ist seit 

1975 freie Journalistin. Vorher war sie zwei 

Jahre lang Volontärin. 

Bis zum 31. Dezember 2006 kann sie den 

Antrag auf freiwillige Arbeitslosenversiche-

rung stellen, da sie im unmittelbaren An-

schluss an ihre Arbeitnehmertätigkeit selbst-

ständig wurde und die Ein-Monat-Meldefrist 

erst ab 1. Januar 2007 gilt.

Beispiel 2: Der freie Journalist G. war bis 

1997 angestellter Redakteur. Er ging dann 

direkt in die Elternzeit, um drei Jahre lang 

seine Tochter Miriam zu betreuen. Danach 

war sein Verlag in eine andere Stadt verzo-

gen, und G. machte sich selbstständig. 

Bis zum 31. Dezember 2006 kann G. einen 

Antrag auf freiwillige Arbeitslosenversiche-

rung stellen, da er vor der Selbstständigkeit 

in der Arbeitslosenversicherung pflichtversi-

chert war, denn unter den oben geschilder-

ten Umständen bestand während der Eltern-

zeit Arbeitslosenversicherungspflicht.

Sofern man den alten Leistungsbezug (z.B. 

Zivildienst 1965) nicht auf Grund eines Be-

scheides nachweisen kann, soll auch mit 

anderen Belegen, beispielsweise dem letzten 

Rentenverlaufsbescheid der Deutschen Ren-

tenversicherung (vormals: Bundesversiche-

rungsanstalt für Angestellte), operiert wer-

den können, da dort beitragspflichtige Zeiten 

im Regelfall vermerkt sind. Ansonsten sollte 

man einen entsprechenden Neubescheid bei 

der Deutschen Rentenversicherung anfor-

dern.

Arbeitslosigkeit bei Selbstständigen

Eine Arbeitslosmeldung ist grundsätzlich 

möglich für alle Selbstständigen, die durch 

freiwillige Arbeitslosenversicherung einen 

Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben 

haben, wenn sie dem Arbeitsmarkt zur Ver-

fügung stehen und der wöchentliche Stun-

denumfang der selbstständigen Tätigkeit 

unter 15 Stunden sinkt.

Weiterhin gilt eine bis zum 31. Januar 2007 

befristete Sonderregelung für alle diejeni-

gen, die sich ab dem 1. Februar 2006 für die 

freiwillige Arbeitslosenversicherung ent-

scheiden. Geben sie die Selbstständigkeit 

auf und melden sich (wieder) arbeitslos, 

werden ihnen bis zum 31. Januar 2007 alte 

Beitragszeiten anerkannt, weil bis zu zwei 

Jahre der Selbstständigkeit zu einer Erweite-

rung der alten Rahmenfrist auf bis zu fünf 

Jahre führen können (der alte § 124 SGB III 

gilt für sie weiter, er ist beispielsweise ab-

rufbar unter http://tinyurl.com/8sr5f). Das 

führt im Ergebnis dazu, dass viele Selbst-

ständige nicht erst nach einem Jahr der Bei-

tragszahlung, also frühestens ab dem 1. Feb-

ruar 2007, sondern schon kurz nach dem 1. 

Februar 2006 Anspruch auf Leistungen der 

Arbeitslosenversicherung haben – selbst 

wenn sie die Selbstständigkeit im Extremfall 

schon nach einigen Wochen wieder aufge-

ben. Wichtig ist natürlich, dass sie sich ab 

dem 1. Februar freiwillig in die Arbeitslo-

senversicherung begeben (§ 28 a Absatz Nr. 

2 SGB III, nachzulesen unter 

http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x028a.ht

m,  Kurzform: http://tinyurl.com/8hlgv,  

sowie § 434j SGB III, nachzulesen unter 

http://db03.bmgs.de/sgb03/sgb03x434j.htm

bzw. in Kurzform http://tinyurl.com/bwe5v). 

Beispiel 3: Der freie Journalist H. war von 

2000 bis zum 1. Dezember 2002 fest ange-
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stellter Redakteur. Im Jahre 2003 machte er 

sich unmittelbar nach dem Ende des Ver-

tragsverhältnisses selbstständig. Am 1. Feb-

ruar 2006 beantragt er die freiwillige Ar-

beitslosenversicherung und zahlt Beiträge. 

Am 1. Oktober 2006 muss er wegen Um-

satzeinbruch Arbeitslosengeld beantragen.

Für H. als freiwillig Versicherten gilt bis 

zum 31. Januar 2007, dass der alte § 124 

Absatz 3 SGB III Anwendung findet. 

Demnach müssen zwölf Monate versicherter 

Tätigkeit nicht in den letzten zwei Jahren 

vorgelegen haben, sondern innerhalb der 

letzten fünf Jahre. Da H. zurückgerechnet 

vom 1. Oktober 2006 auf einen Zeitraums-

beginn September 2001 kommt und im Zeit-

raum von September 2001 bis 1. Dezember 

2002 auf (sogar mehr als) die notwendigen 

zwölf Versicherungsmonate kommt, kann er 

am 1. Oktober 2006  Arbeitslosengeld I be-

antragen. Das richtet sich dann allerdings in 

der Höhe im Regelfall nicht nach der Quali-

fikationsstufe, sondern nach der damaligen 

versicherungspflichtigen Tätigkeit.

Wer in den Rahmenfristen eine hoch bezahl-

te Tätigkeit ausgeübt hat, hat dadurch mög-

licherweise sogar einen Arbeitslosengeldan-

spruch, der noch über dem der Qualifikati-

onsstufe liegt.

Dauer des Anspruchs

Grundsätzlich richtet sich die Dauer des 

Leistungsbezugs nach den allgemeinen 

Regelungen für die Bezugsdauer von 

Arbeitslosengeld I.

§ 127 SGB III

...

(2) Die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld beträgt

nach Versi-

che-

rungspflicht-

verhältnissen 

mit einer 

Dauer von 

insgesamt

mindestens 

... Monaten

und nach Vollendung

des ....

Lebensjahres

... Monate

12 6

16 8

20 10

24 12

30 55 15

36 55 18

Inwieweit die Regelungen zur Sperrzeit bei 

Eigenkündigung oder Aufhebungsvertrag zu 

einer Kürzung der Leistungsdauer führen, ist 

derzeit noch nicht absehbar. Es ist dennoch 

anzuraten, drei Monate vor Auslaufen eines 

befristeten Pauschalisten- oder Rahmenver-

trags eine  Arbeitslosmeldung bei der Ar-

beitsagentur vorzunehmen, um mögliche, 

wenngleich nicht notwendig zulässige Sank

tionen der Agentur zu vermeiden. Sperrzei-

ten können auch bei mangelnden Eigenbe-

mühungen oder der Weigerung zur Teil-

nahme an Maßnahmen der Arbeitsagenturen 

verhängt werden.
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Für Personen, deren Anspruch auf Arbeits-

losengeld bis zum 31. Januar 2006 entstan-

den ist und die das 45. Lebensjahr erreicht 

haben, kommt unter Umständen ein längerer 

Bezugszeitraum auf Grundlage des alten § 

127 SGB III in Betracht.

Pflichten bei Bezug von Arbeitslosengeld I

Wer Arbeitslosengeld I bezieht, muss dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt verfügbar sein 

und für die Vermittlungsbemühungen der 

Agentur für Arbeit bereit stehen. Das kann 

beispielsweise eine Pflicht zur Teilnahme an 

Bewerbungstrainings, Qualifizierungsmaß-

nahmen oder bestimmten Arbeitseinsätzen 

bedeuten.

Sozialversicherung bei Bezug von Ar-

beitslosengeld I

Wenn die freie Tätigkeit unter 15 Stunden 

wöchentlich sinkt und deswegen Arbeitslo-

sengeld I beantragt wird, erfolgt die Sozial-

versicherung durch die Arbeitsagentur. Eine 

weiterlaufende, zusätzliche Versicherung in 

der Künstlersozialkasse (KSK) kommt nur 

für diejenigen in Betracht, die ihre freie Tä-

tigkeit nach der Arbeitslosmeldung in einem 

nicht nur geringfügigen Umfang fortführen

und betrifft lediglich die weitere Abführung 

von Rentenversicherungsbeiträgen. Hierzu 

informiert ein Info der KSK im Format PDF: 

http://tinyurl.com/axxnd

Auswirkung der Fortführung der freien 

Tätigkeit

Wird die freie Tätigkeit während des Bezugs 

von Arbeitslosengeld I fortgeführt, das auf 

einer freiwilligen Arbeitslosenversicherung 

beruht, sind Einkünfte (Gewinn) aus der 

freien Tätigkeit im Regelfall bis auf einen 

Freibetrag von 165 Euro voll auf das Ar-

beitslosengeld I anzurechnen. Die Regelung, 

nach der eine freie Tätigkeit anrechnungsfrei 

fortgeführt werden kann, dürfte nicht gelten, 

wenn genau diese Tätigkeit der Grund bzw. 

die Berechtigung für die freiwillige Arbeits-

losenversicherung war.

Und mit dem Überbrückungsgeld zu-

rück?

Grundsätzlich wäre es denkbar, dass ein 

freier Journalist seine Selbstständigkeit auf-

gibt und sich arbeitslos meldet, Arbeitslo-

sengeld bezieht und anschließend Überbrü-

ckungsgeld für eine neue Existenzgründung 

beantragt. Das wird aber regelmäßig einige 

Überzeugungsarbeit bei der Arbeitsagentur 

voraussetzen, vor allem wenn es sich nicht 

um eine wirklich neue geschäftliche Orien-

tierung handelt. 

Befristetes Sozialmodell

Die jetzige Regelung wird vom Gesetzgeber 

nur als Test angesehen und ist daher bis zum 

31. Dezember 2010 befristet. Der DJV wird 

sich aber dafür einsetzen, dass die Regelung 

auch über das Jahr 2010 hinaus besteht, da 

an ihrer Zweckmäßigkeit kein Zweifel be-

steht. In den skandinavischen Ländern hat 

sich die freiwillige Arbeitslosenversicherung 

bereits seit mehreren Jahren bewährt.

Anträge und Beratung

Anträge auf freiwillige Arbeitslosenversi-

cherung können bei der jeweils lokal zu-

ständigen Agentur für Arbeit gestellt wer-

den. Diese ist zur Beratung verpflichtet. 

Sollten weitere Fragen bestehen, können 

sich Mitglieder auch an ihren Landesver-

band oder das Referat Freie Journalisten in 

der DJV-Bundesgeschäftsstelle wenden.

Vorläufigkeitshinweis

Die freiwillige Arbeitslosenversicherung ist 

eine neue Regelung, über die bei Redakti-

onsschluss dieser Handreichung im Detail 

weder ausführliche behördliche Ratgeber 

noch Rechtsprechung existieren. Es kann 

daher sein, dass Spezialfragen anders ge-

handhabt werden, als es aus dieser Informa-

tion hervorgeht. Es wird daher empfohlen, 

regelmäßig unter

www.djv.de/schwerpunkte/freie/infos.shtml

nach Aktualisierungen dieses Infos zu su-

chen. DJV-Mitglieder können unter 

djv@djv.de mit Angabe ihres Landesver-

bandes den Newsletter DJV-news informie-

ren, der über solche Aktualisierungen und 

andere wichtigen Ereignisse der Medien-

branche und im DJV informiert. Für ver-
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bindliche Auskünfte sind in jedem Falle 

allein die Dienststellen der Arbeitsagentur 

zuständig.

Redaktion: Michael Hirschler 

(Tel. 0228/2017218, hir@djv.de)

Rechtsgrundlagen

SGB III - Arbeitsförderung -

Zweites Kapitel Versicherungspflicht

[ab 1.2.2006]

Zweiter Abschnitt

§ 28a

Versicherungspflichtverhältnis auf An-

trag

(1) Ein Versicherungspflichtverhältnis auf 

Antrag können Personen begründen, die

1. als Pflegeperson einen der Pflegestufe 

I bis III im Sinne des Elften Buches 

zugeordneten Angehörigen, der Leis-

tungen aus der sozialen Pflegeversi-

cherung nach dem Elften Buch oder 

Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften 

Buch oder gleichartige Leistungen 

nach anderen Vorschriften bezieht, 

wenigstens 14 Stunden wöchentlich 

pflegen,

2. eine selbstständige Tätigkeit mit einem 

Umfang von mindestens 15 Stunden 

wöchentlich aufnehmen und ausüben 

sowie

3. eine Beschäftigung in einem Staat, in 

dem die Verordnung (EWG) Nr. 

1408/71 nicht anzuwenden ist, auf-

nehmen und ausüben.

Voraussetzung für die Versicherungs-

pflicht ist, dass

1. der Antragsteller innerhalb der letzten 

24 Monate vor Aufnahme der Tätig-

keit oder Beschäftigung mindestens 

zwölf Monate in einem Versiche-

rungspflichtverhältnis nach den Vor-

schriften des Ersten Abschnitts ge-

standen oder eine Entgeltersatzleis-

tung nach diesem Buch bezogen hat,

2. der Antragsteller unmittelbar vor Auf-

nahme der Tätigkeit oder Beschäfti-

gung, die zur freiwilligen Weiterver-

sicherung berechtigt, in einem Versi-

cherungspflichtverhältnis nach den 

Vorschriften des Ersten Abschnitts 

gestanden oder eine Entgeltersatz-

leistung nach diesem Buch bezogen 

hat und

3. Versicherungspflicht (§§ 26, 27) an-

derweitig nicht besteht.

(2) Das Versicherungspflichtverhältnis 

beginnt mit dem Tag des Eingangs des 

Antrags bei der Agentur für Arbeit, frü-

hestens jedoch mit dem Tag, an dem 

erstmals die nach Absatz 1 Satz 1 gefor-

derten Voraussetzungen erfüllt sind. Der 

Antrag muss spätestens innerhalb von ei-

nem Monat nach Aufnahme der Tätigkeit 

oder Beschäftigung, die zur freiwilligen 

Weiterversicherung berechtigt, gestellt 

werden. Das Versicherungspflichtver-

hältnis endet,

1. wenn der Versicherungsberechtigte ei-

ne Entgeltersatzleistung nach diesem 

Buch bezieht,

2. mit Ablauf des Tages, an dem die Vor-

aussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 

letztmals erfüllt waren,

3. wenn der Versicherungsberechtigte mit 

der Beitragszahlung länger als drei 

Monate in Verzug ist,

4. in Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 

und 3 spätestens jedoch mit Ablauf 

des 31. Dezember 2010.

Die Vorschriften des Ersten Abschnitts 

über die Versicherungsfreiheit gelten ent-

sprechend.]

§ 434j

Drittes Gesetz für moderne Dienstleis-

tungen am Arbeitsmarkt

...

(2) § 28a Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, 

dass ein Antrag auf freiwillige Weiterver-

sicherung ungeachtet der Voraussetzun-

gen des Satzes 2 bis zum 31. Dezember 

2006 gestellt werden kann....
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(3a) § 124 Abs. 3 in der bis zum 31. De-

zember 2003 geltenden Fassung ist für 

Personen, die innerhalb der Zeit vom 1. 

Februar 2006 bis 31. Januar 2007 eine

Pflegetätigkeit oder eine selbständige Tä-

tigkeit im Sinne des § 28a Abs. 1 Nr. 1 

und 2 ausgeübt haben und deren An-

spruch auf Arbeitslosengeld nach dem 31. 

Januar 2006 entstanden ist, bis zum 31. 

Januar 2007 weiterhin anzuwenden. In-

soweit ist § 124 Abs. 3 in der vom 1. Ja-

nuar 2004 an geltenden Fassung nicht 

anzuwenden.

Neue Fassung § 124 Rahmenfrist

(1) Die Rahmenfrist beträgt zwei Jahre 

und beginnt mit dem Tag vor der Erfül-

lung aller sonstigen Voraussetzungen für 

den Anspruch auf Arbeitslosengeld.

(2) Die Rahmenfrist reicht nicht in eine 

vorangegangene Rahmenfrist hinein, in 

der der Arbeitslose eine Anwartschafts-

zeit erfüllt hatte.

(3) In die Rahmenfrist werden Zeiten 

nicht eingerechnet, in denen der Arbeits-

lose von einem Rehabilitationsträger Ü-

bergangsgeld wegen einer berufsfördern-

den Maßnahme bezogen hat. In diesem 

Falle endet die Rahmenfrist spätestens 

nach fünf Jahren seit ihrem Beginn.

Alte Fassung § 124 – Rahmenfrist

(1) Die Rahmenfrist beträgt drei Jahre und 

beginnt mit dem Tag vor der Erfüllung aller 

sonstigen Voraussetzungen für den An-

spruch auf Arbeitslosengeld.

(2) Die Rahmenfrist reicht nicht in eine vo-

rangegangene Rahmenfrist hinein, in der 

der Arbeitslose eine Anwartschaftszeit er-

füllt hatte.

(3) 
1

1
In die Rahmenfrist werden nicht einge-

rechnet

1. Zeiten, in denen der Arbeitslose als Pflege-

person einen der Pflegestufe I bis III im Sin-

ne des Elften Buches zugeordneten Angehö-

rigen, der Leistungen aus der sozialen oder 

einer privaten Pflegeversicherung nach dem 

Elften Buch oder Hilfe zur Pflege nach dem 

Bundessozialhilfegesetz oder gleichartige 

Leistungen nach anderen Vorschriften be-

zieht, wenigstens 14 Stunden wöchentlich 

gepflegt hat,

2. (aufgehoben)

3. Zeiten einer mindestens 15 Stunden wöchent-

lich umfassenden selbständigen Tätigkeit,

4. Zeiten, in denen der Arbeitslose Unterhalts-

geld nach diesem Buch bezogen oder nur 

deshalb nicht bezogen hat, weil andere Leis-

tungen vorrangig waren oder die Maßnahme 

nach § 92 Abs. 2 Satz 2 anerkannt worden 

ist,

5. Zeiten, in denen der Arbeitslose von einem 

Rehabilitationsträger Übergangsgeld wegen 

einer berufsfördernden Maßnahme bezogen 

hat.

2
Die Rahmenfrist endet im Falle der Num-

mern 3 bis 5 spätestens nach fünf Jahren seit 

ihrem Beginn

Bis zum 31. Dezember 2003 geltende 

Fassung des

§ 127 SGB III

Grundsatz

(1) Die Dauer des Anspruchs auf Arbeits-

losengeld richtet sich

1. nach der Dauer der Versicherungs-

pflichtverhältnisse innerhalb der um 

vier Jahre erweiterten Rahmenfrist 

und

2. dem Lebensalter, das der Arbeitslose 

bei der Entstehung des Anspruchs 

vollendet hat.

Die Vorschriften des Ersten Titels zum 

Ausschluss von Zeiten bei der Erfüllung 

der Anwartschaftszeit und zur Begren-

zung der Rahmenfrist durch eine voran-

gegangene Rahmenfrist gelten entspre-

chend.
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(2) Die Dauer des Anspruchs auf Arbeits-

losengeld beträgt

nach Versicherungspflicht-

verhältnissen mit einer 

Dauer von insgesamt

mindestens ... Monaten

und nach Vollendung

des ....

Lebensjahres

... Monate

12 6

16 8

20 10

24 12

28 45 14

32 45 16

36 45 18

40 47 20

44 47 22

48 52 24

52 52 26

56 57 28

60 57 30

64 57 32




